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Hilfe zum Lebensunterhalt

Hierunter wird alles verstanden, was der Mensch normalerweise zum Leben
braucht (Ernährung, Kleidung, persönliche Bedürfnisse u.s.w.). Das Sozial-
amt rechnet wie folgt:

Regelbedarf (Eckregelsatz z.Zt. 347,– ‡)
+ Mehrbedarf (für bestimmte Personengruppen)
+ Unterkunftsbedarf (Miete). Angemessene Kosten
+ Sonderbedarf (z.B. Kosten einer Haushaltshiffe)
= Summe abz. Einkommen (z.B. Rente)

Differenz = monatliche Hilfe zum Lebensunterhalt

Neben den laufenden Leistungen werden, je nach Notwendigkeit, auch ein-
malige Leistungen gewährt (z.B. für Bekleidung, Hausrat, Möbel, Heizmaterial
und Weihnachtsbeihilfen). Diese Leistungen sind u.U. auch dann möglich,
wenn keine laufende Hilfe bezogen wird. Das Sozialamt richtet sich stets
nach der Besonderheit jedes Einzelfalles. Es ist daher immer ratsam, sich
konkret beraten zu lassen.


